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Allgemeine Informationen zu den Rumer Kindergärten 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 

 
von Montag – Donnerstag von 07.00 – 17.00 Uhr 
und am Freitag von 07.00 – 14.00 Uhr 
während des regulären Kinderbetreuungsjahres 
 
Schließtage:  

 die Hauptferien (analog der Schulsommerferien) 

 der 2. November (Allerseelentag) 

 die Weihnachtsferien vom 24.12. – 05.01. und der Montag, der auf den 23.12. fällt 

 die Semesterferien (analog der Schule) 

 die Osterferien (analog der Schule) – vom Palmsonntag bis Dienstag nach Ostern 

 der Dienstag nach Pfingsten 

 die Herbstferien (analog der Schule) 
 

Ferienkindergarten: 
geöffnet in den Semester-, Oster- , Sommer – und Herbstferien für nachweislich 
berufstätige Eltern 
max. Betreuung im Sommer 6 Wochen: 
im HdK Birkengasse und Langer Graben geöffnet in der ersten 6 Ferienwochen 
im HdK Serlesstraße und Steinbockallee geöffnet in den letzten 6 Ferienwochen 
 
von Montag – Donnerstag von 07.00 – 17.00 Uhr 
am Freitag von 07.00 – 14.00 Uhr 
 
 
 

KOSTEN  

 
für 3- jährige Kinder – vormittags bis 13.00 Uhr € 50,00 pro Monat 
für 4 – 6jährige Kinder – vormittags bis 13.00 Uhr gratis 
(4.Geburtstag bis zum 31.08. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres) 
 
für den Besuch des Nachmittagskindergartens für alle Kinder: 
Beitrag für 1 Nachmittag pro Woche und Monat € 10,00 
Beitrag für 2 Nachmittage pro Woche und Monat € 20,00 
Beitrag für 3 Nachmittage pro Woche und Monat € 30,00 
Beitrag für 4 Nachmittage pro Woche und Monat € 40,00 
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Kosten Ferienkindergarten: 
für den Vormittagskindergarten € 30,00 pro Woche 
für den Ganztageskindergarten € 45,00 pro Woche 
 
 
Verpflegungskosten: € 3,50 pro Mittagessen 
Das Mittagessen kann wahlweise für das Kind bestellt werden. 
 
Geschwisterrabatt auf Betreuungsbeiträge: 
das 2. Kind zahlt die Hälfte, das 3. Kind ist gratis 
 
Die Kosten werden per Einzugsermächtigung bis zum 10. des Folgemonats von der 
Marktgemeinde Rum von ihrem Konto eingezogen. 
 
 
Für den Besuch des Mittagstisches, des Nachmittagskindergartens und des 
Ferienkindergartens ist die Berufstätigkeit beider Eltern Voraussetzung und 
nachzuweisen. 
 
 
 
 


